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Nr. Behörden Inhalt der Äußerung 
(gekürzt, Originalschreiben liegen der Gemeinde vor) 

Stellungnahme  
Planer / Verwaltung Beschluss 

 
 

1 Landratsamt  
Bodenseekreis 
Amt f. Kreisentwicklung 
und Baurecht 
12.02.2016 
 

Aufgrund des direkten Übergangs zur freien Landschaft empfehlen wir, 
die Regelung zur Tierdurchlässigkeit in Ziff. 2b der örtlichen Bauvorschrif-
ten auch im Interesse der Planklarheit insofern eindeutiger zu fassen, als 
die Einfriedungen für Kleintiere durchlässig zu gestalten sind. 
 

Aufgrund der Kleinflächigkeit des 
Vorhabens bleibt eine Durchläs-
sigkeit der Landschaft für Kleintie-
re gewährleistet. Die bestehende 
Formulierung wird beibehalten: 
Die Einfriedungen sollten für Klein-
tiere durchlässig gestaltet werden 
(Abstand vom Boden mind. 10 cm 
oder unterbrochen).  

 

2 Regionalverband 
Bodensee-Oberschwaben 
29.02.2016 

Das Vorhaben ist als aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der 
Verwaltungsgemeinschaft Tettnang – Neukirch (2. Fortschreibung, 1. 
Änderung) entwickelt. Keine Anregungen und Bedenken.  
 

 
Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

3 Unitymedia kabel bw 
07.07.2015 / 27.01.2016 
 

Keine Einwände.  Eigene Arbeiten und Mitverlegungen sind nicht geplant. 
 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

4 
 

Zweckverband Haslach-
Wasserversorgung 
14.01.2016 

Keine Einwände 
Die Trinkwasserversorgung ist gesichert. Im vorhandenen Wirtschaftsweg 
verläuft eine Wasserleitung DN 400, diese darf nicht beeinträchtigt wer-
den. Aus dem vorhandenen Trinkwassersystem kann zur Löschwasser-
versorgung bis zu 800l/min bei einem Restdruck von > 1,5 bar über einen 
Zeitraum von 2 Stunden (bei Bedarf auch länger) für den Bereich des 
geplanten Baugebietes bereitgestellt werden.  
 

 
Berücksichtigung im Rahmen der 
Erschließung 

 
Kenntnisnahme 

5 Gemeinde Neukirch 
18.01.2016 

Keine Anregungen 
 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

6 Gemeinde Meckenbeuren 
10.02.2016 

Keine Anregungen 
 

  

 

Nr. Bürger Inhalt der Äußerung 
(gekürzt, Originalschreiben liegen der Gemeinde vor) 

Stellungnahme  
Planer / Verwaltung 

Beschluss 

  Keine Einwände aus der Bürgerschaft  
 

 


